
  

Verordnung betreffend den Vollzug des Gesetzes über die Ermittlung von 

Grundstückwerten vom 20. Juni 1968 und über die zu erhebenden Gebühren 

Änderung vom 9. Mai 2017 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, 

unter Verweis auf seine Erläuterungen Nr. P170714, 

beschliesst: 

I. 
Verordnung betreffend den Vollzug des Gesetzes über die Ermittlung von Grundstückwerten vom 20. Juni 1968 und über die 
zu erhebenden Gebühren vom 25. November 1968 1) (Stand 1. Januar 2016) wird wie folgt geändert: 

§  11 Abs. 2 (neu) 

2 Ergeben sich bei einer Bewertung besondere Synergien, kann die Bewertungskommission im Rahmen des verminderten 
Aufwandes eine Unterschreitung der ordentlichen Gebührensätze beschliessen. 

II. Änderung anderer Erlasse 
Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 
Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

IV. Schlussbestimmung 
Diese Änderung ist zu publizieren; sie tritt am 1. Juni 2017 in Kraft. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates 
Die Präsidentin: Elisabeth Ackermann 
Die Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
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